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▶▶ Umgangsrecht
trennungskonflikt: einschulungsfeier ohne den Vater

| Ein Recht, an der Einschulungsfeier seines Kindes teilzunehmen, steht 
dem umgangs-, aber nicht sorgeberechtigten Elternteil nicht zu, wenn beim 
Aufeinandertreffen beider Elternteile der Austausch von Feindseligkeiten 
mit schlimmstenfalls traumatischen Folgen für das Kind ernsthaft zu  
befürchten sind (OLG Zweibrücken 30.8.21, 2 UFH 2/21, Abruf-Nr. 224594). |

Die Eltern M und V leben getrennt. Es gab schon mehrere Verfahren. Zuletzt hat 
das AG die elterliche Sorge für beide Kinder auf die M übertragen und dem V ein 
Umgangsrecht unter Begleitung des Kinderschutzbundes ein geräumt. V hat im 
Sorgerechts- und auch im Umgangsverfahren Beschwerden eingelegt. Die Ver-
fahren laufen noch. V wollte an der Einschulungsfeier eines der Kinder teilneh-
men. Die M lehnte dies ab. V beantragte erfolglos den Erlass einer einstweiligen 
Anordnung, mit der der M auferlegt wird, ihn an der Feier teilnehmen zu lassen. 

Das Umgangsrecht (§ 1684 Abs. 1 BGB) umfasst zwar i. d. R. auch das Recht, an 
besonderen Ereignissen wie der Einschulungsfeier teilzunehmen. Dies setzt 
aber voraus, dass beide Eltern spannungsfrei daran teilnehmen können. Die  
familiäre Belastung darf die Veranstaltung nicht überschatten. Seitdem V der M 
sexuellen Missbrauch der Kinder vorgeworfen hatte, können sie nicht mehr ver-
nünftig kommunizieren. Es drohen Feindseligkeiten. Die Einschulung ist für ein 
Kind mit hohen Erwartungen und einer besonderen Gefühlslage (Stolz und Vor-
freude sowie Aufregung und Respekt) verbunden. Daher muss eine Eskalation 
mit ggf. traumatischen Folgen für das Kind verhindert werden.  (GM)
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Abruf-nr. 224594

familiäre 
Belastung darf die 
einschulungsfeier 
nicht belasten

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

Die Fülle der arbeitsrechtlichen Themen ist lang. Ob es 
nun Probleme der Corona-Krise sind wie Kurzarbeiter-
geld und Homeoffice oder ob es um die „klassischen“ 
Fragen von Kündigung und Urlaub geht. Durch eine sich 
wandelnde Rechtsprechung und die gesetzgeberische 
Dynamik muss sich der Anwalt ständig auf Änderungen 
und neue Anforderungen einstellen. Das Webinar bündelt 
für Sie die aktuellen Brennpunkte: In nur 2,5 Stunden am 
PC erhalten Sie konkrete Lösungsansätze und praktische 
Hinweise zur Mandatsbearbeitung. 

Ihre Vorteile bei den IWW-Webinaren

•  Regelmäßiges Wissens-Update einmal 
im Quartal (Einstieg jederzeit).

•  Durch die Teilnahme an einzelnen Webinaren 
wählen Sie Ihre Themen gezielt aus.

•  Mit der Entscheidung für eine Webinar-Reihe
sparen Sie über 80,00 Euro pro Jahr.

•  Kommunikation zwischen Teilnehmern 
und Referenten akustisch und per Chat.

•  Sie sparen Zeit und Geld, denn Reiseaufwand 
und -kosten entfallen.

IWW-Webinare

Arbeitsrecht
Bei Arbeitsrechtsmandaten immer 
auf dem aktuellsten Stand

Referent
Dr. Guido Mareck,
Stv. Direktor des Arbeitsgerichts 
Dortmund 

Teilnehmerkreis
Fachanwälte für Arbeitsrecht, 
Rechtsanwälte

Termine
13.12.2021, 14.03.2022, 
13.06.2022

jeweils 10:00 ― 12:45 Uhr

Teilnahmegebühr
bei Einzelbuchung 120,00 €,
im Abonnement 
(4 Termine in 12 Monaten) 
99,00 € pro Termin
alle Preise zzgl. USt.

Buchungs-Nr. 1141

Dr. Guido Mareck

im Arbeitsrecht auf. Hier finden Sie 

„Corona wirft völlig neue Fragen 

konkrete Lösungen für Ihre Mandate!“

im Arbeitsrecht auf. Hier finden Sie 

konkrete Lösungen für Ihre Mandate!“

2,5 Stunden nach 
§15 FAO pro Webinar

Anmeldung und 
aktuelles Programm 
unter iww.de/s4547
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▶▶ Umgangsvergleich
Anforderungen an die gerichtliche Billigung

| Eine etwaige konkludente familiengerichtliche Billigung eines Umgangs-
vergleichs genügt jedenfalls nicht den Anforderungen des § 156 Abs. 2 
FamFG, wenn sich hieraus nicht entnehmen lässt, dass die erforderliche 
Kindeswohlprüfung stattgefunden hat (OLG Zweibrücken 24.6.21, 2 WF 
116/21, Abruf-Nr. 223966). |

Es kann kein Ordnungsgeld verhängt werden. Denn die Vollstreckungs-
voraussetzungen liegen nicht vor. Die Sorgerechts- und Umgangsverein barung 
ist kein wirksamer Vollstreckungstitel. Gem. § 86 Abs. 1 Nr. 2 FamFG setzt die 
Vollstreckbarkeit einer Umgangsvereinbarung die familiengericht liche Billi-
gung nach § 156 Abs. 2 FamFG voraus. Eine ausdrückliche gerichtliche Billi-
gung liegt nicht vor. Eine etwaige konkludente Billigung (hier: durch Kosten-
entscheidung und Verfahrenswertfestsetzung) reicht jedenfalls dann nicht aus, 
wenn sich hieraus nicht entnehmen lässt, dass die nach § 156 Abs. 2 FamFG 
erforderliche Kindeswohlprüfung stattgefunden hat (vgl. zum Problemkreis 
MüKo/Hennemann, BGB, 8. Aufl., § 1684 Rn. 123, a.A. OLG Koblenz 25.4.16, 13 
UF 142/16, FamRZ 17, 42). Darüber hinaus fehlt es auch an dem nach § 89 Abs. 2 
FamFG erforderlichen Hinweis auf die Folgen der Zuwiderhandlung gegen den 
Vollstreckungstitel, ohne den kein Ordnungsgeld verhängt werden kann  
(MüKo/Zimmermann, FamFG, 3. Aufl., § 89 FamFG, Rn. 9). (GM)
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